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 7. Vorständeturnier ( VT ) 
 
 7.1 Termin      
  Die Meisterschaften finden im 1. Quartal eines jeden Jahres statt.  
  Ort und Termin legt das Präsidium fest.    
  Die Ausschreibung wird im Internet veröffentlicht.    
 
 7.2 Veranstalter      
  Für die Veranstaltung ist das Präsidium des Skatverbandes Kiel verantwortlich. 
  Zuständig ist der Turnier-/Ligaleiter.     
 
 7.3 Kosten       
  Die Teilnehmer zahlen ein Startgeld.     
  Am Spieltag wird ein Betrag für verlorene Spiele erhoben.   
  Die Höhe der Beträge wird durch das Präsidium festgelegt und mit der Ausschreibung  
  bekanntgegeben. 
  Das Startgeld wird in Rechnung gestellt. 
 
 7.4 Spielleitung, Schiedsrichter und Schiedsgericht 
  Die Spielleitung obliegt dem Präsidium. Zuständig ist der Turnier- / Ligaleiter. 
  Das Schiedsgericht besteht aus 3 Schiedsrichtern. Es wird am Spieltag durch die 
  Spielleitung bekanntgegeben. 
  Als Schiedsrichter können alle anwesenden Schiedsrichter berufen werden.  
 
 7.5 Teilnahmeberechtigt sind 
  -   alle Vorstandsmitglieder der Vereine,     
  -   die Funktionäre der Verbandsgruppen     
  -   die Inhaber der DSkV-Ehrenurkunde     
  -   die Träger der silbernen Ehrennadel. 
    
  Spielberechtigung ist erforderlich. 
 
 7.6 Meldung und Meldeschluss     
  Die Anzahl der Teilnehmer ist zu dem in der Ausschreibung bekanntgegebenen Termin 
  an das Präsidium des Skatverbandes Kiel zu melden.   
 
 7.7 Anzahl der Spiele und Serien 
  Gespielt werden 2 Serien zu 48 Spiele. 
  Die 1. Serie wird gesetzt. 
  Ab der 2. Serie werden die Teilnehmer nach den bis dahin erzielten Punkten gesetzt. 
 
 7.8 Titel und Ehrenpreise 
  Titel und Ehrenpreise werden nicht vergeben. 
 
 7.9 Qualifikation 
  Qualifiziert für die Zwischenrunde auf LV-Ebene sind die Teilnehmer in der Reihenfolge 
  der Endergebnisse. 
  20 % (aufgerundet) qualifizieren sich für die Zwischenrunde auf LV-Ebene. 

 
 7.10 Besonderheiten 
  Das Präsidium ist ermächtigt, bei Änderung der Vorgaben durch den DSKV/LV diese Ordnung  
  zu ändern. 
  Die Mitglieder sind zu informieren. 

 


